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Gemäss Strassengesetz ist der Kanton heute abschliessend für die Gestaltung der Kantonsstras-
sen zuständig. 

Betroffen von der Gestaltung des Strassenraums sind aber nicht nur die Interessen der durchfah-
renden Automobilistinnen und Automobilisten, sondern in hohem Mass auch diejenigen zahlreicher 
Anwohnerinnen und Anwohner und der Menschen, die in den Ortschaften wohnen, leben und ar-
beiten.  

Die meisten Kantonsstrassen im Siedlungsgebiet sind heute gebaut. In näherer Zukunft müssen 
diese Strassen im Zuge von Instandsetzungsprojekten erneuert werden. Dies bietet jeweils auch 
die Gelegenheit den Strassenraum neu zu gestalten und dabei die Interessen der betroffenen An-
wohner und Anwohnerinnen und der Menschen, die in den betroffenen Gemeinden wohnen, leben 
und arbeiten, stärker zu berücksichtigen.  

Eine siedlungsorientierte Gestaltung von Fassade zu Fassade lautet hier die Forderung aus Fach-
kreisen. Damit soll die Schaffung von Plätzen und Bereichen mit einer erhöhten Aufenthaltsquali-
tät, die Pflanzung von Bäumen oder Grüninseln, eine bessere Querdurchlässigkeit für Fussgänge-
rinnen und Fussgänger und nicht zuletzt auch die Koexistenz des Fuss-, Velo- und Autoverkehrs 
ermöglicht werden. 

Ich bitte den Regierungsrat das Strassengesetz dahingehend anzupassen,  

- dass die Gemeinden zukünftig bereits in einer frühen Phase bei den Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsprojekten der Kantonsstrassen im Siedlungsgebiet Mitsprache erhalten 
und verbindlich einbezogen werden und sie so ihre Anliegen zur Gestaltung des Strassen-
raums frühzeitig in die Planung einbringen können und, 
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- dass die Bevölkerung bei zukünftigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsprojekten von 
Kantonsstrassen über eine öffentliche Mitwirkung und über eine Planauflage zur Gestal-
tung des Strassenraums einbezogen wird. 

 


